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(54) Vorrichtung und Verfahren zum Herstellen von Kunststoffbehältnissen

(57) Eine Vorrichtung (1) zum Herstellen von Kunst-
stoffbehältern (20) mit einer Umformungseinrichtung (6),
welche Kunststoffvorformlinge (10) zu Kunststoffbehält-
nissen (20) umformt, mit einer ersten Transporteinrich-
tung (2), welche die Kunststoffvorformlinge (10) der Um-
formungseinrichtung (6) zuführt und einer zweiten Trans-
porteinrichtung (12), welche die Kunststoffbehältnisse
(20) von der Umformungseinrichtung abführt. Erfin-

dungsgemäß weist die Vorrichtung eine erste Sterilisa-
tionseinrichtung (4) zum Sterilisieren der Kunststoffvor-
formlinge (10), welche in einer Transportrichtung der
Kunststoffvorformlinge vor der Umformungseinrichtung
(6) angeordnet ist und eine zweite Sterilisationseinrich-
tung (8) zum Sterilisieren der Kunststoffbehältnisse (20),
welche in der Transportrichtung der Kunststoffbehältnis-
se (20) nach der Umformungseinrichtung (6) angeordnet
ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung
und ein Verfahren zum Herstellen von Kunststoffbehält-
nissen und insbesondere von Kunststoffbehältnissen für
Getränke. Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass
die hergestellten Behältnisse auch für andere Flüssig-
keiten verwendbar sind. Aus dem Stand der Technik ist
eine Vielzahl von Vorrichtungen zum Herstellen von
Kunststoffbehältnissen bekannt. Dabei ist es insbeson-
dere bekannt, dass sogenannte Kunststoffvorformlinge
einer Blaseinrichtung zugeführt werden wobei diese Bla-
seinrichtung mit Hilfe von Luftdruck die Kunststoffvor-
formlinge zu Kunststoffbehältnissen expandiert.
[0002] Im Stand der Technik tritt jedoch dabei des Öf-
teren das Problem auf, dass während des Expansions-
vorgangs oder auch danach Verunreinigungen der Be-
hältnisse auftreten können oder aber bereits die Vorform-
linge verunreinigt sind. Aus diesem Grunde ist es im
Stand der Technik bekannt, die erzeugten Behältnisse
mit Hilfe von Chemikalien zu reinigen.
[0003] So ist beispielsweise aus der EP 0996530 eine
chemische Preformentkeimung vor dem Einlauf in einen
Heizofen bekannt oder auch das Injizieren von wärme-
aktivierbarem Desinfektionsmittel in die Preform und ein
anschließendes Erwärmen der Preform in einer Blasma-
schine auf eine Aktivierungstemperatur des Desinfekti-
onsmittels sowie eine nachfolgende Erwärmung auf eine
Verformungstemperatur. Weiterhin offenbart die US
6,692,684 ein Verfahren, bei dem die Preforms zunächst
über den Taupunkt des Desinfektionsmittels erwärmt
werden und das Desinfektionsmittel gasförmig einge-
bracht wird und anschließend eine Erwärmung auf Um-
formungstemperatur erfolgt.
[0004] Die Verwendung derartiger Chemikalien ist je-
doch sowohl aus umweltpolitischen Gründen als auch
aus Kostengründen problematisch. Der vorliegenden Er-
findung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Vorrich-
tung und ein Verfahren zur Herstellung von Kunststoff-
behältnissen zur Verfügung zu stellen, welches effizient
arbeitet und gleichzeitig den Einsatz von Chemikalien
zumindest reduziert.
[0005] Dies wird erfindungsgemäß durch eine Vorrich-
tung zum Herstellen von Kunststoffbehältnissen nach
Anspruch 1 und ein Verfahren zum Herstellen von Kunst-
stoffbehältnissen nach Anspruch 12 erreicht. Vorteilhafte
Ausführungsformen und Weiterbildungen sind Gegen-
stand der Unteransprüche.
[0006] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zum Her-
stellen von Kunststoffbehältnissen weist eine Umfor-
mungseinrichtung auf, welche Kunststoffvorformlinge zu
Kunststoffbehältnissen umformt sowie eine erste Trans-
porteinrichtung, welche die Kunststoffvorformlinge der
Umformungseinrichtung zuführt und eine zweite Trans-
porteinrichtung, welche die Kunststoffbehältnisse von
der Umformungseinrichtung abführt. Erfindungsgemäß
weist die Vorrichtung eine erste Sterilisationseinrichtung
zum Sterilisieren der Kunststoffvorformlinge auf, welche

in einer Transportrichtung der Kunststoffvorformlinge vor
der Umformungseinrichtung angeordnet ist sowie eine
zweite Sterilisationseinrichtung zum Sterilisieren der
Kunststoffbehältnisse, welche in einer Transportrichtung
der Kunststoffbehältnisse nach der Umformungseinrich-
tung angeordnet ist.
[0007] Damit wird erfindungsgemäß vorgeschlagen,
dass eine zweifache Sterilisation vorgenommen wird
nämlich einerseits der Kunststoffvorformlinge vor dem
Umformungsvorgang und andererseits auch der nach
dem Umformungsvorgang entstandenen Kunststoffbe-
hältnisse. Auf diese Weise kann eine effiziente Sterilisa-
tion erreicht werden, ohne hierzu in erhöhtem Maße auf
chemische Reinigungsmittel zurückgreifen zu müssen.
Gleichwohl ist es auch denkbar, dass wenigstens einer
der Sterilisationsvorgänge oder auch ein zusätzlicher
Sterilisationsvorgang auch durch die Verwendung von
Chemikalien und insbesondere von Wasserstoffperoxid
(H2O2) gestützt wird.
[0008] Bei einer bevorzugten Ausführungsform weist
die erste Sterilisationseinrichtung eine Strahlungsquelle
auf, mittels derer die Kunststoffvorformlinge mit einer
Strahlung und insbesondere einer elektromagnetischen
Strahlung beaufschlagt werden. Dabei kann es sich um
eine Strahlungsquelle handeln, welche die Behältnisse
mit einer UV-Strahlung beaufschlagt, bevorzugt wird je-
doch eine Strahlungsquelle verwendet, welche Elektro-
nenstrahlen auf die Behältnisse richtet. Es wäre jedoch
auch möglich, dass die Strahlungsquelle andere Strah-
lungsarten wie beispielsweise Laserstrahlung auf die Be-
hältnisse richtet. Damit kann bevorzugt im Rahmen der
Sterilisation durch die erste Sterilisationseinrichtung auf
den Einsatz von Chemikalien verzichtet werden.
[0009] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die zweite Sterilisationseinrichtung eine
Strahlungsquelle auf, mittels derer die Kunststoffbehält-
nisse mit einer Strahlung beaufschlagt werden. Bevor-
zugt kann es sich auch hier um eine Strahlungsquelle
handeln, welche Elektronenstrahlung, Laserstrahlung,
UV-Strahlung, Kombinationen hieraus oder dergleichen
abgibt. Besonders bevorzugt beaufschlagt die erste Ste-
rilisationseinrichtung die Kunststoffvorformlinge mit
Elektronenstrahlen wohingegen die zweite Sterilisati-
onseinrichtung die Kunststoffbehältnisse mit UV-Strah-
lung beaufschlagt. Damit findet durch die zweite Sterili-
sationseinrichtung insbesondere eine Nachsterilisation
der bereits durch die erste Sterilisationseinrichtung vor-
sterilisierten Behältnisse statt. Bevorzugt dient die zweite
Sterilisationseinrichtung insbesondere dazu, um nach
der ersten Sterilisation aufgetretene Verkeimungen zu
beseitigen.
[0010] Durch den Blasprozess und den weiteren
Transport verursachte Verkeimungen werden dadurch
beseitigt, dass, bevorzugt in einer Transfertransportein-
richtung zwischen der Umformungseinheit und beispiels-
weise einer Befüllungseinrichtung, eine weitere Sterili-
sationseinrichtung vorgesehen ist, die ebenso bevorzugt
keine chemischen Mittel einsetzt. Dazu werden die
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Kunststoffbehältnisse bevorzugt mittels eines Line-
artransfers mit UV - Lampen bestrahlt. Dabei ist es mög-
lich, dass die Kunststoffbehältnisse in ihren Halteeinrich-
tungen beispielsweise sog. Neckhandlingklammern ge-
dreht werden, damit durch das Neckhandling keine
Schatten entstehen, die eine sichere Entkeimung verhin-
dern.
[0011] Es wird darauf hingewiesen, dass es auch mög-
lich ist, die erste Sterilisationseinrichtung in einem Be-
reich der Umformungseinrichtung und insbesondere in
einem Einlaufbereich derselben anzuordnen. Auch wäre
es denkbar, dass die Sterilisation zumindest zeitweise
zeitgleich mit dem Expansionsvorgang stattfindet. Dane-
ben könnte auch die zweite Sterilisationseinrichtung in
einem Bereich der Umformungseinrichtung und/oder
auch in einem Bereich eines Auslaufs derselben vorge-
sehen sein.
[0012] Auch wäre es möglich, dass in den einzelnen
Blasstationen der Umformungseinrichtung Sterilisati-
onseinrichtungen angeordnet sind. So könnten bei-
spielsweise an den Innenwandungen von Blasformen,
welche den zu expandierenden Behältnissen zugewandt
sind, Strahlungsquellen wie UV-Lampen, angeordnet
sein, welche die Behältnisse während des Expansions-
vorgangs bestrahlen. Auch wäre es möglich, insbeson-
dere UV - Strahlungsquellen derart anzuordnen, dass
die Kunststoffvorformlinge während des Schließens ei-
ner Blasform oder die Kunststoffbehältnisse während
des Öffnens einer Blasform mit UV - Strahlung beauf-
schlagt werden.
[0013] Daneben wäre es auch möglich, während des
Expansionsvorgangs, beispielsweise über eine Reck-
stange, ein Sterilisationsmedium, wie beispielsweise
Wasserstoffperoxid in die Behältnisse einzuführen
[0014] Die oben beschriebene Sterilisation der Vor-
formlinge bietet den Vorteil, dass die Oberflächen dieser
Vorformlinge kleiner sind als diejenige der bereits fertig
geblasenen Behältnisse und daher der Aufwand, insbe-
sondere beim Einsatz von Elektronenstrahlen geringer
ist.
[0015] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist die Vorrichtung eine Dreheinrichtung auf, wel-
che die Vorformlinge während der Sterilisation durch die
erste und/oder die zweite Sterilisationseinrichtung dreht.
Damit ist es möglich, dass eine Strahlungsquelle drehfest
angeordnet ist und die Vorformlinge diese gegenüber ge-
dreht werden, um einen größeren Bereich der Vorform-
linge zu sterilisieren. Dabei führt die erste Sterilisations-
einrichtung insbesondere auch einen Sterilisation der In-
nenwandung der Vorformlinge durch. Es wäre jedoch
auch möglich, dass vor der Umformungseinrichtung
mehrere Sterilisationseinrichtungen vorgesehen sind,
welche die Behältnisse sowohl an ihrer Außenwandung
als auch an ihrer Innenwandung und insbesondere mit
Elektronenstrahlen beaufschlagen.
[0016] Bevorzugt ist eine Vielzahl derartiger Drehein-
richtungen vorgesehen, wobei bevorzugt die Drehein-
richtungen an Transportelementen, wie beispielsweise

Greifklammern vorgesehen sind, so dass mehrere Vor-
formlinge gleichzeitig transportiert und gedreht werden
können.
[0017] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist wenigstens eine Sterilisationseinrichtung und
insbesondere die erste Sterilisationseinrichtung wenig-
stens eine Strahlungsquelle auf, deren Bewegung an die
Bewegung der Kunststoffvorformlinge oder die Bewe-
gung der Kunststoffbehältnisse gekoppelt ist.
[0018] Dies bedeutet, dass diese Strahlungsquelle mit
den Kunststoffbehältnissen mitgeführt wird. Vorzugswei-
se findet diese Koppelung bei der ersten Sterilisations-
vorrichtung statt. Es wäre jedoch umgekehrt auch mög-
lich, dass die Behältnisse nicht gedreht werden und die
besagte Strahlungsquelle der Sterilisationseinrichtung
gedreht wird. Auch ist es möglich, dass die Strahlungs-
quellen stationär angeordnet sind und die Kunststoffvor-
formlinge sich gegenüber diesen stationär angeordneten
Strahlungsquellen bewegen um auf diese Weise eben-
falls eine möglichst umfangreiche Sterilisation der Kunst-
stoffvorformlinge zu erreichen. Weiterhin wäre es auch
möglich, dass die Strahlungsquelle in einer Längsrich-
tung der Kunststoffvorformlinge diesen gegenüber be-
wegbar ist.
[0019] Dabei werden die Kunststoffvorformlinge mit
Elektronenstrahlung (E-Beam) entkeimt. Dabei ist es
möglich, insbesondere mit geringer Dosis von einer Mün-
dung der Behältnisse her zu entkeimen, es wäre jedoch
auch möglich, durch eine Seitenwand der Vorformlinge
hindurch zu entkeimen, wobei hierzu bevorzugt hohe Be-
schleunigungsspannungen verwendet werden, um eine
Durchdringung des Materials zu erhalten. Dabei kann,
wie erwähnt, die Bestrahlung nach der Sortierung, im
Einlaufrad der Heizeinrichtung, in der Heizeinrichtung
oder im Transfer zwischen der Heizeinrichtung und der
Umformungseinrichtung oder auch in einem Auslauf-
stern der Umformungseinrichtung bzw. Blasmaschine,
oder auch an mehreren oder allen dieser Positionen er-
folgen.
[0020] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist wenigstens ein Abschnitt wenigstens einer Strah-
lungsquelle in die Mündung der zu sterilisierenden Kunst-
stoffvorformlinge einführbar. So ist es möglich, dass die
Strahlungsquelle ein Austrittsfenster aufweist, durch wel-
ches hindurch Elektronen hindurchtreten können. Diese
Mündung kann dabei in einem Kopf angeordnet sein, der
so dimensioniert ist, dass er durch die Mündung in den
Innenraum des Kunststoffvorformlings einführbar ist.
[0021] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Vorrichtung eine Heizeinrichtung auf, wel-
che die Kunststoffvorformlinge erwärmt. Die so erwärm-
ten Kunststoffvorformlinge können anschließend in der
Umformungseinrichtung aufgrund der erhöhten Tempe-
ratur leichter zu Behältnissen umgeformt werden wobei
die Umformungseinrichtung hierzu bevorzugt Düsen ver-
wendet, welche die Kunststoffvorformlinge mit Luft be-
aufschlagen um diese so zu expandieren.
[0022] Vorzugsweise ist die erste Sterilisationseinrich-
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tung in der Transportrichtung der Kunststoffvorformlinge
vor der Heizeinrichtung angeordnet. Es wäre jedoch
auch möglich, dass die erste Sterilisationseinrichtung in-
nerhalb der Heizeinrichtung angeordnet ist oder unmit-
telbar nach der Heizeinrichtung und vor der ersten Um-
formungseinrichtung. Es könnten auch mehrere Sterili-
sationseinrichtungen vor der Umformungseinrichtung
angeordnet sein, beispielsweise eine erste Sterilisations-
einrichtung vor der Heizeinrichtung eine weitere in der
Heizeinrichtung und eine weitere nach der Heizeinrich-
tung und vor der Umformungseinrichtung.
[0023] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist die zweite Sterilisationseinrichtung in der Trans-
portrichtung der Behältnisse unmittelbar nach der Um-
formungseinrichtung angeordnet. Auf diese Weise ist es
möglich, dass die Behältnisse unmittelbar nach deren
Erzeugen ein zweites Mal sterilisiert werden. Unter einer
unmittelbaren Anordnung wird dabei insbesondere auch
verstanden, dass die Behältnisse direkt von der Umfor-
mungseinheit über eine Transporteinrichtung, wie einen
Transportstern, an die zweite Sterilisationseinrichtung
übergeben werden.
[0024] Bevorzugt ist die zweite Sterilisationseinrich-
tung ebenfalls stationär angeordnet und die Behältnisse
werden dieser gegenüber transportiert. Bei einer weite-
ren vorteilhaften Ausführungsform sind die Umformungs-
einrichtung und die Sterilisationseinrichtung innerhalb ei-
nes Gehäuses angeordnet, wobei dieses Gehäuse in sei-
nem Inneren einen Sterilraum ausbildet. Diese bevor-
zugte Ausführungsform eignet sich insbesondere für die
Abfüllung von sensiblen Getränken. Vorzugsweise ist in
einem Bereich der ersten Sterilisationseinrichtung inner-
halb des besagten Gehäuses ein zweites Gehäuse vor-
gesehen, wobei innerhalb des zweiten Gehäuses die er-
ste Sterilisationseinrichtung angeordnet ist.
[0025] Dabei ist es möglich, dass innerhalb des zwei-
ten Gehäuses ein weiterer Sterilraum ausgebildet ist, der
einen noch höheren Reinheitsgrad aufweist als der Ste-
rilraum innerhalb des ersten Gehäuses. Auf diese Weise
ist es möglich, nicht das gesamte in üblicher Weise relativ
große Gehäuse als hochwirksamen Sterilraum auszubil-
den, was mit hohen Kosten einhergehen würde, sondern
lediglich einen relativ kleinen Bereich, in dem die erste
Sterilisationseinrichtung angeordnet ist.
[0026] Die vorliegende Erfindung ist weiterhin auf ein
Verfahren zum Herstellen von Kunststoffbehältnissen
gerichtet, wobei einer Umformungseinrichtung Kunst-
stoffvorformlinge mittels einer ersten Transproteinrich-
tung zugeführt werden und aus den Kunststoffvorform-
lingen erzeugte Kunststoffbehältnisse mittels einer zwei-
ten Transporteinrichtung von der Umformungseinrich-
tung abgeführt werden. Erfindungsgemäß werden die
Kunststoffvorformlinge auf ihren Transportpfad vor der
Umformungseinrichtung und die aus den Kunststoffvor-
formlingen erzeugten Kunststoffbehältnisse auf Ihren
Transportpfad nach der Umformungseinrichtung sterili-
siert.
[0027] Im Rahmen umfangreicher Messungen hat sich

gezeigt, dass es zwar teilweise möglich wäre, lediglich
eine Sterilisationseinrichtung vor oder nach der Umfor-
mungseinrichtung vorzusehen, dass jedoch eine beson-
ders kostengünstige und effiziente Vorgehensweise dar-
in besteht, zwei Sterilisationseinrichtungen vorzug-
sehen, wobei eine Sterilisationseinrichtung vor der Um-
formungseinrichtung und die zweite Sterilisationseinrich-
tung nach der Umformungseinrichtung angeordnet ist.
[0028] Bei einem bevorzugten Verfahren erfolgt we-
nigstens die erste Sterilisation oder die zweite Sterilisa-
tion mittels Strahlung. Bevorzugt erfolgen die erste Ste-
rilisation mittels Elektronenbestrahlung und die zweite
Sterilisation mittels UV-Strahlung.
[0029] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen erge-
ben sich aus den beigefügten Zeichnungen:
[0030] Darin zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung;

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Bereichs
der Vorrichtung aus Fig. 1, in dem die erste Ste-
rilisationseinrichtung angeordnet ist; und

Fig. 3 eine schematische Darstellung einer Halterung
für einen Kunststoffvorformling.

[0031] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Vorrichtung
1 zum Herstellen von Behältnissen. Dabei werden Vor-
formlinge 10 über eine in ihrer Gesamtheit mit 2 bezeich-
nete Transporteinrichtung zu einer Umformungseinrich-
tung 6 geführt. Diese Umformungseinrichtung 6 erzeugt
aus den Vorformlingen 10 Behältnisse 20, welche an-
schließend weiter in Richtung einer Befüllungseinrich-
tung 40 geführt werden. Die Transporteinrichtung 2 setzt
sich dabei aus mehreren Transportmitteln zusammen
wie beispielsweise einer Transportkette 11, einem
Transportstern oder Transportrad 18 und einem weiteren
Transportrad 19. Damit werden hier die Vorformlinge 10
bzw. später die Behältnisse 20 im Wesentlichen in Fig.
1 von rechts nach links gefördert.
[0032] Die Umformungseinrichtung 6 weist ein Blasrad
16 auf, an dem eine Vielzahl von Blasstationen angeord-
net ist, welche die Vorformlinge 10 zu Behältnissen 20
in an sich aus dem Stand der Technik bekannter Weise,
expandieren.
[0033] Das Bezugszeichen 5 bezieht sich auf eine
Heizeinrichtung bzw. einen Ofen innerhalb dessen die
Vorformlinge 10 erwärmt werden um anschließend die
erwärmten Vorformlinge der Umformungseinrichtung 6
zuzuführen.
[0034] Vor dieser Heizeinrichtung 5 ist eine erste Ste-
rilisationseinrichtung 4 angeordnet, welche die Vorform-
linge sterilisiert. Dabei kann diese Sterilisationseinrich-
tung 4 eine Vielzahl von Strahlungsquellen aufweisen
(nicht gezeigt), welche die Vorformlinge 10 insbesondere
mittels Elektronenstrahlung sterilisieren. Vorzugsweise
sind dabei die einzelnen Strahlungsquellen stationär ge-
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halten und die Behältnisse werden diesen gegenüber be-
wegt. Die einzelnen Strahlungsquellen sind bevorzugt
unabhängig voneinander steuerbar.
[0035] Nach Durchlaufen der Umformungseinrichtung
6 gelangen die erzeugten Behältnisse 20 über eine wei-
tere in ihrer Gesamtheit mit 12 bezeichnete zweite Trans-
porteinrichtung in Richtung der Befüllungseinrichtung 40.
Dabei kann auch diese zweite Transporteinrichtung 12
eine Vielzahl von Tafeleinheiten aufweisen wie beispiels-
weise ein Transportrad 48, eine Transportkette 32 und
einen Transportstern. Es wäre jedoch auch denkbar,
dass die erste Transporteinrichtung 2 und die zweite
Transproteinrichtung 12 einteilig, beispielsweise als
durchgehend zusammenhängende Transportkette aus-
gebildet sind.
[0036] Das Bezugszeichen 8 bezieht sich auf eine
zweite Sterilisationseinrichtung, welche die Behältnisse
20 sterilisiert um beispielsweise neu aufgetretene Ver-
keimungen zu entfernen. Diese zweite Sterilisationsein-
richtung 8 ist dabei bevorzugt unmittelbar nach der
Transporteinrichtung 48 angeordnet.
[0037] Bei der zweiten Sterilisationseinrichtung 8 han-
delt es sich bevorzugt um eine mit UV-Strahlung arbei-
tende Sterilisationseinrichtung. Ausgehend von dieser
zweiten Sterilisationseinrichtung 8 gelangen die Behält-
nisse 20 in Fig. 1 zu der Befüllungseinrichtung und wer-
den damit unmittelbar nach der Sterilisation durch die
zweite Sterilisationseinrichtung 8 mit einer Flüssigkeit
und insbesondere einem Getränk befüllt. Die Befüllungs-
einrichtung 40 weist dabei ein Transportrad 41 auf. An-
stelle oder neben der Befüllungseinrichtung 40 könnte
jedoch auch ein Rinser vorgesehen sein.
[0038] Das Bezugszeichen 26 bezieht sich auf ein Ge-
häuse, welches hier sowohl die Befüllungseinrichtung 40
als auch die beiden Sterilisationseinrichtungen und die
Heizeinrichtung sowie die Umformungseinrichtung 6 um-
gibt. Innerhalb dieses Gehäuses 26 ist eine sterile Um-
gebung 50 angeordnet.
[0039] Fig. 2 zeigt eine teilweise Darstellung aus Fig.
1, genauer gesagt den Bereich der Vorrichtung 1, in dem
die erste Sterilisationseinrichtung 4 angeordnet ist. Diese
Sterilisationseinrichtung 4 kann dabei ebenfalls eine
Transportkette 54 mit einer Vielzahl von Greifelementen
aufweisen, welche die Behältnisse greifen. Bevorzugt
sind diese Greifelemente derart gestaltet, dass sie eine
Rotation der Vorformlinge 10 um deren eigene Längs-
achse erlauben, um auf diese Weise die Sterilisations-
wirkung zu verbessern.
[0040] Das Bezugszeichen 28 bezieht sich auf ein
zweites Gehäuse, innerhalb dessen die Sterilisationsein-
richtung 4 angeordnet ist. Dieses Gehäuse 28 ist wie-
derum vollständig innerhalb des oben erwähnten ersten
Gehäuses 26 angeordnet. Innerhalb des zweiten Gehäu-
ses 28 befindet sich ein zweiter Sterilraum 55, der ins-
besondere unter einem höheren Reinheitsgrad gehalten
ist als der erste Sterilisationsraum 50.
[0041] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Greifelements 60 welches mit einer Greifklammer

einen Vorformling 10 trägt. Dabei ist es möglich, dass
dieses Greifelement eine Antriebseinrichtung 66 auf-
weist, welche eine Drehung des Vorformlings 10 um sei-
ne eigene Achse bewirkt. Das Bezugszeichen 64 bezieht
sich auf einen Träger, der wiederum die Greifeinrichtung
62 hält. Es wäre jedoch auch möglich, dass mit Hilfe die-
ses Trägers 64 während des Transports der Vorformlinge
noch weitere Bewegungen erzeugt werden wie beispiels-
weise in Fig. 3 eine Bewegung entlang des Doppelpfeils
P. Umgekehrt wäre es jedoch auch möglich, dass die
(nicht gezeigten) Strahlungseinrichtungen der ersten
Sterilisationseinrichtung 4 sich beispielsweise in der
Richtung P gegenüber den Vorformlingen 10 bewegen.
Auch wäre es, wie oben gesagt, möglich, dass die ent-
sprechenden Strahlungsquellen in einer Längsrichtung
L des Vorformlings 10 oder auch der Richtung P bewe-
gen.
[0042] Bei der Antriebseinrichtung 66 handelt es sich
hier um ein Rad 66, welches an dem Greifelement 60
angeordnet ist und welches einerseits einen Tragring 10a
des Vorformlings kontaktiert und andererseits einen sta-
tionären Rand 68, der beispielsweise in einem Bereich
der ersten Sterilisationseinrichtung angeordnet sein
kann. Bei einer Bewegung des Greifelements 60 in der
Transporteinrichtung wird das Rad 66 relativ gegenüber
dem Rand bewegt und dreht sich auf diese Weise. Da-
durch wird auch der Vorformling über seinen Tragring
oder allgemein denjenigen Bereich des Vorformlings, der
von dem Rad 66 kontaktiert wird, gedreht.
[0043] Es wird darauf hingewiesen, dass das in Fig. 3
dargestellte Greifelement nicht nur zum Drehen von Vor-
formlingen 10, sondern auch zum Drehen der Behältnis-
se 20 verwendet werden kann. Vorzugsweise kontaktiert
daher das Rad 66 einen Bereich der Mündung des Vor-
formlings bzw. Kunststoffbehältnisses 20, da dieser Be-
reich während des Blasvorgangs in der Regel unverän-
dert bleibt. Das Rad 66 ist dabei um eine Achse X drehbar
gelagert. Weiterhin kann das Rad 66 mit einem Gummi-
überzug 67 oder dergleichen versehen sein, um die Rei-
bung mit dem Tragring 10a des Behältnisses zu erhöhen.
Auch der Rand 68 kann einen entsprechenden Gummi-
überzug 69 aufweisen.
[0044] Die in Fig. 3 dargestellte Einrichtung erlaubt ei-
ne mechanisch sehr einfache Drehung der Behältnisse,
wobei auch diejenigen Bereiche, in denen eine Drehung
stattfindet, einfach bestimmt werden können, in dem ent-
weder ein Rand 68 vorgesehen ist oder nicht. Auch wäre
es möglich, den Rand 68 beweglich auszuführen, um ihn
insbesondere von dem Rad wegbewegen zu können, um
auf diese Weise die Drehung des Kunststoffbehältnisses
ab- oder zuschalten zu können.
[0045] Die Greifeinrichtung bzw. Greifklammer 62 ist
dabei derart ausgelegt, dass sie eine Drehung des Kunst-
stoffvorformlings 10 oder Behältnisses 20 erlaubt, ohne
dass dieses nach unten herausfallen kann. So kann bei-
spielsweise die Greifklammer 62 an ihrer dem Kunststoff-
vorformling oder dem Kunststoffbehältnis zugewandten
Oberfläche Lagerelemente wie Rollen aufweisen.

7 8 



EP 2 138 298 A2

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0046] Sämtliche in den Anmeldungsunterlagen offen-
barten Merkmale werden als erfindungswesentlich be-
ansprucht, sofern sie einzeln oder in Kombination ge-
genüber dem Stand der Technik neu sind.

Bezugszeichenliste

[0047]

1 Vorrichtung
2 erste Transporteinrichtung
4 erste Sterilisationseinrichtung
5 Heizeinrichtung
6 Umformungseinrichtung
8 zweite Sterilisationseinrichtung
10 Kunststoffvorformling
10a Mündung des Kunststoffvorformlings bzw. Kunst-

stoffbehältnisses
11 Transportkette
12 zweite Transporteinrichtung
16 Blasrad
18 Transportrad
19 Transportrad
20 Kunststoffbehältnis
26 erstes Gehäuse
28 zweites Gehäuse
32 Transportkette
40 Befüllungseinrichtung
41 Transportrad
48 Transportrad
50 erster Sterilraum
55 zweiter Sterilraum
60 Greifelement
62 Greifklammer
64 Träger
66 Antriebseinrichtung, Rad
67 Gummiüberzug des Rads 66
68 Rand
69 Gummiüberzug des Rands 68

L Längsrichtung der Behältnisse
P Bewegungsrichtung

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zum Herstellen von Kunststoffbehäl-
tern (20) mit einer Umformungseinrichtung (6), wel-
che Kunststoffvorformlinge (10) zu Kunststoffbehält-
nissen (20) umformt, mit einer ersten Transportein-
richtung (2), welche die Kunststoffvorformlinge (10)
der Umformungseinrichtung (6) zuführt und einer
zweiten Transporteinrichtung (12), welche die
Kunststoffbehältnisse (20) von der Umformungsein-
richtung abführt,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung eine erste Sterilisationseinrichtung
(4) zum Sterilisieren der Kunststoffvorformlinge (10)

aufweist, welche in einer Transportrichtung der
Kunststoffvorformlinge vor der Umformungseinrich-
tung (6) angeordnet ist und eine zweite Sterilisati-
onseinrichtung (8) zum Sterilisieren der Kunststoff-
behältnisse (20), welche in der Transportrichtung
der Kunststoffbehältnisse (20) nach der Umfor-
mungseinrichtung (6) angeordnet ist.

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Sterilisationseinrichtung (4) eine Strah-
lungsquelle aufweist, mittels derer die Kunststoffvor-
formlinge mit einer Strahlung beaufschlagt werden.

3. Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der voran-
gegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Sterilisationseinrichtung (8) eine Strah-
lungsquelle aufweist, mittels derer die Kunststoffbe-
hältnisse (20) mit einer Strahlung beaufschlagt wer-
den.

4. Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der voran-
gegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung eine Dreheinrichtung aufweist, wel-
che die Vorformlinge während der Sterilisation durch
die erste Sterilisationseinrichtung (4) sterilisiert.

5. Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der voran-
gegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens eine Sterilisationseinrichtung (4,8) we-
nigstens eine Strahlungsquelle (24) aufweist, deren
Bewegung an die Bewegung der Kunststoffvorform-
linge (10) oder die Bewegung der Kunststoffbehält-
nisse (20) gekoppelt ist.

6. Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der voran-
gegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens ein Abschnitt wenigstens einer Strah-
lungsquelle in die Mündung der zu sterilisierenden
Kunststoffvorformlinge (10) einführbar ist.

7. Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der voran-
gegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung eine Heizeinrichtung (5) aufweist,
welche die Kunststoffvorformlinge erwärmt.

8. Vorrichtung (1) nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Sterilisationseinrichtung (4) in der Trans-
portrichtung der Kunststoffvorformlinge (10) vor der
Heizeinrichtung (5) angeordnet ist.

9. Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der voran-
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gegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Sterilisationseinrichtung (8) in der Trans-
portrichtung der Behältnisse (20) unmittelbar nach
der Umformungseinrichtung (6) angeordnet ist.

10. Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der voran-
gegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Umformungseinrichtung (6), und die Sterilisati-
onseinrichtungen (4, 8) innerhalb eines Gehäuses
(26) angeordnet sind, wobei dieses Gehäuse (26) in
seinem Inneren einen Sterilraum (50) ausbildet.

11. Vorrichtung (1) nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
im Bereich der ersten Sterilisationseinrichtung (4) in-
nerhalb des Gehäuses (26) ein zweites Gehäuse
(28) vorgesehen ist, wobei innerhalb dieses zweiten
Gehäuses (28) die erste Sterilisationseinrichtung (4)
angeordnet ist.

12. Verfahren zum Herstellen von Kunststoffbehältnis-
sen (20) aus Kunststoffvorformlingen (10), wobei ei-
ner Umformungseinrichtung (6) Kunsstoffvorform-
linge (10) mittels einer ersten Transporteinrichtung
(2) zugeführt werden und aus den Kunststoffvor-
formlingen (10) erzeugte Kunststoffbehältnisse (20)
mittels einer zweiten Transporteinrichtung (12) von
der Umformungseinrichtung (6) abgeführt werden,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kunststoffvorformlinge (10) auf ihrem Transport-
pfad vor der Umformungseinrichtung (6) und die aus
den Kunststoffvorformlingen (10) erzeugten Kunst-
stoffbehältnisse (20) auf ihrem Transportpfad nach
der Umformungseinrichtung (6) sterilisiert werden.

13. Verfahren nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens die erste Sterilisation oder die zweite
Sterilisation mittels Strahlung erfolgt.
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